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Lotsenhaftung  
und CLNI
Der Lotse wird verantwortlicher Schiffsführer, wenn ihm diese Stellung ausdrücklich übertragen wird. Dem ausdrücklichen Verlan-
gen gleichgestellt ist die Mitteilung des Schiffsführer, dass er für die zu befahrende Strecke kein Schifferpatent besitze, oder die 
Tatsache, dass dem Lotsen, der weiß, dass außer ihm niemand an Bord das erforderliche Streckenpatent besitzt, das Steuerruder 
übergeben wird.

Auch der Lotse eines Binnenschiffes haftet in analoger Anwendung des Seelotsengesetzes gegenüber seinem Auftraggeber bei Aus-
übung der Lotsentätigkeit nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit und kann sich auf die Haftungsbeschränkung der §§ 4, 5i BinSchG 
(CLNI) berufen, soweit er den Schaden nicht absichtlich oder leichtfertig und in dem Bewusstsein verursacht hat, dass ein solcher 
Schaden mit Wahrscheinlichkeit eintreten werde. Das Tatbestandsmerkmal »leichtfertig« meint einen besonders schweren objek-
tiven Grad des Pflichtverstoßes, der über den der groben Fahrlässigkeit noch hinausgeht.

Grobe Fahrlässigkeit erfordert eine besondere grobe und auch subjektiv unentschuldbare Pflichtverletzung, die das gewöhnliche 
Maß an Fahrlässigkeit erheblich übersteigt, wobei das Maß der Fahrlässigkeit in der konkreten Situation insbesondere nach den per-
sönlichen Umständen, der Kritikfähigkeit, dem Einsichtsvermögen und Kenntnisstand des Beteiligten sowie nach den weiteren be-
sonderen Umständen des Falles zu beurteilen ist. Der Begriff der groben Fahrlässigkeit ist also nicht ein ausschließlich objektiver, 
sondern es sind auch Umstände zu berücksichtigen, die die subjektive, personale Seite der Verantwortlichkeit betreffen. Es obliegt 
dem beklagten Lotsen, sich im Rahmen seiner sekundären Darlegungslast durch den Vortrag konkreter Umstände zu entschuldigen 
und damit dem Schluss von dem groben Verstoß gegen eine berufliche Kardinalspflicht auf eine auch subjektiv unentschuldbare 
Pflichtverletzung die Grundlage zu entziehen.

Angesichts der nach wie vor deutlichen Diskrepanz zwischen dem Haftungsrisiko und der Höhe der Lotsgebühren und der gleich-
falls unverändert festzustellenden Unmöglichkeit, dieses Risiko zu vernünftigen Prämien zu versichern, erfordert die Frage nach 
dem Haftungsmaßstab der Binnenlotsen für grob fahrlässiges Verhalten zur Fortbildung des Rechtes eine Entscheidung des Revi-
sionsgerichtes.

Hat der Lotse die Einrede der Haftungsbeschränkung erhoben, ist der Geschädigte nicht darauf beschränkt, seine Ansprüche in ei-
nem schiffahrtsrechtlichen Verteilungsverfahren anzumelden. Wendet der Lotse ein, dass aus demselben Schadenereignis noch an-
dere Ansprüche resultieren, die der Haftungsbeschränkung unterliegen, kann das Gericht ein fiktives Verteilungsverfahren durch-
führen oder ein Vorbehaltsurteil nach § 305 a ZPO verkünden.

Grundurteil des Rheinschiffahrtsoberge-
richtes Karlsruhe vom 27. April 2015, Az.: 
22 U 1/14 RhSch (Rheinschiffahrtsgericht 
Kehl, Az.: 4 C 357/12 RhSchG) nicht rechts-
kräftig.

Vorbemerkung der Redaktion:
Das vorliegende Urteil, das nicht rechts-
kräftig ist, ist auf mehreren Ebenen von 
größtem Interesse für die Rechtsfortbil-
dung im Binnenschiffahrtsrecht.
Das Gericht hatte über eine Havarie eines 
Fahrgastschiffes zu entscheiden, das unter 
der Führung eines Lotsen auf dem Ober-
rhein auf eine Buhne gefahren war, nach-
dem der anwesende Schiffsführer den 
vom Lotsen gewählten und eingeschlage-
nen Kurs kritisiert hatte.
Der beklagte Lotse war zum Zeitpunkt der 
Havarie 79 Jahre alt. Aufgrund seines ho-
hen Alters und eines vor der Havarie er-
littenen Schlaganfalles hat sich das Ge-
richt intensiv mit der Frage beschäftigt, in 
welchem Maße die möglicherweise ein-
geschränkten kognitiven Fähigkeiten des 
Lotsen, also seine subjektive Fähigkeit, die 
nautisch anspruchsvolle Situation zu be-
wältigen, bei der Bewertung des Verschul-
densmaßstabes heranzuziehen ist.
Darüber hinaus macht das Gericht sehr de-
taillierte Ausführungen zu der Frage, wem 
Befehlsgewalt und Schiffsführung auf ei-
nem von einem Lotsen geführten Schiff 
obliegen. Nach Auffassung des Rheinschif-

fahrtsobergerichtes Karlsruhe wird der Lot-
se praktisch verantwortlicher Schiffsfüh-
rer, wenn er das Ruder übernimmt und 
weiß, dass kein Patentinhaber an Bord ist. 
Die Rechtsausführungen lassen sich ohne 
weiteres übertragen auf die in der Binnen-
schiffahrt sehr häufige Situation, dass ein 
Ablöser das Ruder oder die Schiffsführung 
übernimmt, also ein Schiffsführer, der nur 
für einen kurzen Streckenabschnitt und vo-
rübergehend gegen Werklohn angestellt 
wird und nicht im Angestelltenverhältnis 
zum Schiffseigner steht. Daher sind die 
Ausführungen des Gerichtes möglicher-
weise auch auf vergleichbare Situationen 
übertragbar, in denen ein Schiffsführer 
handelt, der nicht Lotse, sondern lediglich 
Ablöser ist.
Das Rheinschiffahrtsobergericht hat sich 
aber auch zur Frage der Haftungsbeschrän-
kung nach BinSchG, also auf der Grund-
lage des CLNI, geäußert. Die Haftungsbe-
schränkung nach Lotsgesetz führt dazu, 
dass für die beschränkte Haftung eines Lot-
sen nur der relativ kleine Spielraum zwi-
schen grober Fahrlässigkeit einerseits und 
bewusster Leichtfertigkeit andererseits in 
Betracht kommt. Das Gericht steht also vor 
der Schwierigkeit zu bewerten, ob der Grad 
grober Fahrlässigkeit objektiv und subjek-
tiv überschritten ist und damit der Lotse 
überhaupt haftet und ob andererseits der 
Verschuldensgrad der bewussten Leicht-
fertigkeit noch nicht erreicht ist, so dass 

die Haftungsbeschränkung nach BinSchG 
greift. In diesem Zusammenhang wirft das 
Gericht die Frage auf, ob es vertretbar ist, 
einen Lotsen nach den vorstehend geschil-
derten Haftungsmaßstäben zur Verant-
wortung zu ziehen angesichts der Tatsa-
che, dass die Bezahlung des Lotsen, also 
die Lotsgebühren, so niedrig sind, dass der 
Lotse sich gegen sein Haftungsrisiko allein 
aus wirtschaftlichen Gründen nicht versi-
chern kann. Es ist dem Gericht ein deutli-
ches Unbehagen anzumerken angesichts 
der Tatsache, dass der Lotse trotz des er-
heblichen Risikos seiner Tätigkeit bei ana-
loger Anwendung des Lotsgesetzes nur in 
den Fällen einfacher Fahrlässigkeit vor der 
Haftung geschützt ist und nicht in Fällen 
grober Fahrlässigkeit – das Gericht sieht 
hier eine »deutliche Diskrepanz zwischen 
dem Haftungsrisiko und den Lotsgebüh-
ren« –, sowie angesichts der Tatsache, 
dass bei bewusster Leichtfertigkeit die Haf-
tungsbeschränkung nach BinSchG entfällt 
und damit der Lotse in diesen Fällen einer 
für ihn wirtschaftlich nicht tragbaren unbe-
schränkten Haftung für die spezifischen Ri-
siken seiner Tätigkeit unterliegt.
Von allgemeinem, über die Lotsentätigkeit 
hinausgehenden Interesse sind die Aus-
führungen zur Durchführung der Haftungs-
beschränkung nach BinSchG/CLNI. Es ist 
eine typisch deutsch-rechtliche Besonder-
heit, dass die Haftungsbeschränkung auch 
im Wege der Einrede geltend gemacht wer-

»Revidirte Rheinschifffahrts-Acte« von 1868, Foto: ZK



Binnenschifffahrt – ZfB – 2015 – Nr. 6  3

Recht

(Sammlung Seite 2360)

den kann, also ohne dass ein Haftungs-
fonds nach der schiffahrtsrechtlichen 
Verteilungsordnung errichtet wird. Die Ent-
scheidung geht über diese bekannte Tatsa-
che hinaus und hält es mit Stimmen in der 
Literatur (v. Waldstein/Holland, BinSchR, 
5. Auflage, § 5d BinSchG Rn. 65 f) für zu-
lässig, im Rahmen des BinSchG ein »fikti-
ves Verteilungsverfahren« durchzuführen. 
Man könne also ohne Fondserrichtung und 
ohne förmliches Verteilungsverfahren im 
Rahmen eines einfachen Klageverfahrens 
ermitteln, ob die behaupteten Ansprüche 
anderer Gläubiger zu einer Überschreitung 
der Höchsthaftungssumme führen können.
Es bleibt mit größtem Interesse abzuwar-
ten, wie sich der Bundesgerichtshof zu 
diesen höchst komplexen Fragen äußern 
wird, was der Fortentwicklung des Binnen-
schiffahrtsrechtes wertvolle Impulse von 
großer wirtschaftlicher Bedeutung geben 
könnte.

Rechtsanwalt Dr. Martin Fischer,  
Frankfurt am Main

Grundurteil vom 27. Mai 2015:
Im Rechtsstreit … hat das Rheinschif-
fahrtsobergericht … für Recht erkannt:
1. Die Klage ist hinsichtlich des von dem 
Beklagten begehrten Schadenersatzes für 
die Folgen der streitgegenständlichen Ha-
varie vom 17. April 2012 dem Grunde nach 
gerechtfertigt.
2. Die Revision wird zugelassen.

Aus den Gründen:
Die Klägerin nimmt den Beklagten nach ei-
nem Schiffsunfall aus abgetretenem und 
übergegangenem Recht auf Schadenser-
satz in Anspruch.
Die Klägerin ist der Versicherer des Fahr-
gastkabinenschiffs Bellriva, welches am 
17.04.2012 um 03:27 Uhr im Plittersdorfer 
Grund bei Rhein-km 338,9 mit einer Buh-
ne kollidierte, wodurch es erheblich be-
schädigt wurde. Die Bellriva hat eine Län-
ge von 104,74 m, eine Breite von 11,61 m 
und einen Tiefgang von 1,40 m. Sie ist aus-
gerüstet mit zwei Hauptmaschinen mit ei-
ner Kraft von jeweils 648 PS und einem 
Bugstrahlruder mit 400 PS. Bei der Hava-
rie war die B. mit 114 Passagieren und der 
Besatzung unterwegs von Basel nach Köln.
Der 1933 geborene Beklagte, Lotse für 
den Oberrhein und neben dem Strecken-
patent auch Inhaber des Radarpatents, 
stand zu diesem Zeitpunkt am Ruder des 
Schiffs. Schiffseignerin war die C. Der Be-
klagte hatte sich gegen 02.00 Uhr bei der 
Schleuse Iffezheim (Rhein-km 334,5) an 
Bord der Bellriva begeben, um diese bei 
einer vereinbarten Vergütung von 250,00 € 
bis Speyer zu begleiten. Der Schiffsführer 
D. besaß für den Streckenabschnitt von If-
fezheim bis Mannheim kein Patent. Die-
ser führte noch die Talschleusung und die 
Ausfahrt aus der Kammer durch und über-
gab dem Beklagten bei km 336 das Steuer-
ruder der Bellriva. Diese Tätigkeit hatte der 
Beklagte in der Vergangenheit immer wie-

der für die Rechtsvorgängerin der Klägerin 
übernommen, vor dem Unfall zuletzt am 
14.04.2012 auf der Bellriva bei einer Berg-
fahrt von Mannheim nach Iffezheim. Kur-
ze Zeit nach Übernahme des Steuers durch 
den Beklagten kam starker Nebel auf. Der 
Beklagte steuerte das Schiff daraufhin 
anhand des Radarschirms in Radarfahrt, 
während der Zeuge D. die Fahrt auf dem 
separaten Tresco-Schirm beobachtete …
2. Der Klägerin steht der geltend gemach-
te Anspruch dem Grund nach zu.
a) Die Klägerin ist nicht darauf beschränkt, 
ihre Ansprüche in einem schifffahrtsrecht-
lichen Verteilungsverfahren anzumelden. 
Hat der Beklagte – wie vorliegend der 
Fall – die Einrede der Haftungsbeschrän-
kung erhoben, so hat das Prozessgericht 
bei der Beurteilung der Frage, in welcher 
Höhe der gegen den Beklagten geltend ge-
machte Anspruch besteht, mit Ausnahme 
des Falles des § 305a ZPO so zu verfahren, 
als sei ein Verteilungsverfahren eingelei-
tet worden. Es ist somit ein fiktives Vertei-
lungsverfahren durchzuführen, in dem das 
Gericht nach Ermittlung der Haftungssum-
me gemäß §§ 5d Abs. 3 Satz 2 BinSchG, 
23 Abs. 1 SVertO alle vom Beklagten dar-
gelegten und bewiesenen, zu derselben 
Anspruchsklasse gehörenden Ansprüche 
Dritter zu berücksichtigen hat.
Erhebt der beklagte Schuldner die Einre-
de der Haftungsbeschränkung und be-
gründet dies damit, dass gegen ihn ne-
ben der Klageforderung aus demselben 
Schadensereignis noch andere Gläubi-
ger Ansprüche erheben würden, für die er 
ebenfalls die Haftung beschränken könne, 
und dass die Summen der insgesamt so 
gegen ihn gerichteten Ansprüche die je-
weiligen Haftungshöchstbeträge über-
schreiten würden, hat das Prozessgericht 
allerdings nach § 305a ZPO die Möglich-
keit, die Haftungsbeschränkung unberück-
sichtigt zu lassen und den Schuldner unter 
Vorbehalt der binnenschifffahrtsrechtlich 
beschränkten Haftung in voller Höhe zu 
verurteilen. Voraussetzung ist hierfür al-
lerdings, dass die Erledigung des Rechts-
streits wegen der Ungewissheit über 
Grund und Höhe der weiteren Ansprü-
che nach der freien Überzeugung des Ge-
richts nicht unwesentlich erschwert wäre 
(§ 305a Abs. 1 Satz 1 a.E. ZPO). Dies ist nur 
dann der Fall, wenn der Kläger die ande-
ren vom Schuldner behaupteten Ansprü-
che dem Grund oder der Höhe nach be-
streitet und das Gericht hierüber Beweis 
erheben müsste (vgl. v. Waldstein/Holland, 
BinSchR, § 5d BinSchG Rn. 69). 
Ein solcher Fall ist hier jedoch nicht gege-
ben. Der Beklagte hat bislang seine Einre-
de nach § 5d Abs. 3 BinSchG nicht mit dem 
Vortrag von Ansprüchen Dritter unterlegt. 
Es ist deshalb nach dem Vortrag des Be-
klagten bislang kein – auch kein fiktives – 
Verteilungsverfahren durchzuführen. 
Ungeachtet dessen wäre die Klägerin in 
keinem Fall allein auf die Anmeldung ihrer 
Ansprüche in einem Verteilungsverfahren 

zu verweisen: Bei dem Vortrag entspre-
chender Gegenansprüche ist entweder ein 
fiktives Verteilungsverfahren durchzufüh-
ren oder die Haftungsbeschränkung im Ur-
teil vorzubehalten.
b) Die Berufung ist nicht deshalb unbe-
gründet, weil sie nach Ansicht des Be-
klagten widersprüchlich und unschlüssig 
ist. Diesem ist zwar zuzugeben, dass die 
Beschränkung der Anfechtung in der Be-
rufungsinstanz auf den Haftungshöchst-
betrag gemäß § 5i BinSchG bei der Inan-
spruchnahme eines Lotsen auf den ersten 
Blick verwirren mag, weil der Lotse einer-
seits nur für Vorsatz und grobe Fahrlässig-
keit haftet, die Haftungsbeschränkung des 
Lotsen andererseits nach §§ 5b Abs. 1, 5c 
Abs. 1 Nr. 3 BinSchG ausgeschlossen ist, 
wenn der Schaden auf einer Handlung be-
ruht, die von dem Lotsen in der Absicht, 
einen solchen Schaden herbeizuführen, 
oder leichtfertig und in dem Bewusstsein 
begangen wurde, dass ein solcher Scha-
den mit Wahrscheinlichkeit eintreten wer-
de. Jedoch ist insoweit zu sehen, dass die 
vorbeschriebene Einschränkung der Haf-
tungsbeschränkung den Haftungsumfang 
des Lotsen erweitert und deshalb eine Be-
schränkung der Inanspruchnahme durch 
den Geschädigten nicht hindert. Zudem 
meint das Tatbestandsmerkmal »leichtfer-
tig« einen besonders schweren objektiven 
Grad des Pflichtenverstoßes, der über den 
der groben Fahrlässigkeit noch hinausgeht 
(vgl. v. Waldstein/Holland, BinSchR, § 5b 
BinSchG Rn. 6).
c) Zutreffend und von der Berufung nicht in 
Zweifel gezogen hat das Rheinschifffahrts-
gericht festgestellt, dass der Beklagte als 
Lotse der Rechtsvorgängerin der Kläge-
rin aus einem Dienstvertrag oder dienst-
vertragsähnlichem Verhältnis verpflich-
tet war, den Schiffsführer während der 
Reise zu beraten. Nach der durchgeführ-
ten Beweisaufnahme stand für das Rhein-
schifffahrtsgericht zudem fest, dass dem 
Beklagten bei der Havarie nicht nur Bera-
tungspflichten oblagen, sondern er verant-
wortlicher Schiffsführer der Bellriva war …
Der Lotse wird gemäß §  14 der Lotsen-
ordnung für den Oberrhein verantwortli-
cher Schiffsführer, wenn ihm diese Stel-
lung ausdrücklich übertragen wird oder 
der Schiffsführer erklärt, für den fragli-
chen Stromabschnitt kein Patent zu ha-
ben (vgl. Rheinschifffahrtsobergericht 
Karlsruhe, Urteil vom 29. Juni 1994 – U 
13/92 RhSch –, ZfB 1995, Sammlung Seite 
1565 ff.) Der Lotse hat auf ausdrückliches 
Verlangen den Befehl über die Mannschaft 
und das Steuerruder zu übernehmen. Als 
ausdrückliches Verlangen gilt auch die Mit-
teilung des Schiffsführers, dass er für die 
zu befahrende Strecke kein Schifferpatent 
besitzt. Ohne Rechtsfehler hat das Rhein-
schifffahrtsgericht K. in dem angefochte-
nen Urteil erkannt, dass die Übergabe des 
Steuerruders von dem Schiffsführer an 
den Lotsen, der weiß, dass außer ihm nie-
mand an Bord das erforderliche Strecken-



4   Binnenschifffahrt – ZfB – 2015 – Nr. 6

Recht

patent besitzt, dem ausdrücklichen Ver-
langen des Schiffsführers im Sinne des 
§ 14 der Lotsenordnung für den Oberrhein 
entspricht und die Übernahme des Steuers 
den Lotsen in dieser Lage zum verantwort-
lichen Schiffsführer macht.
d) Der Beklagte hat seine Pflichten als 
Schiffsführer aus § 1.04 der Rheinschiff-
fahrtspolizeiverordnung, Schiff, Besat-
zung und Passagiere nicht zu gefährden, 
objektiv verletzt, als er die Bellriva am frü-
hen Morgen des 17.04.2012 im Plitters-
dorfer Grund bei Rhein-Km 338,9 in ein 
Buhnenfeld steuerte, wo das Schiff mit 
mehreren Buhnen kollidierte und dabei er-
heblich beschädigt wurde. Dies wird von 
dem Beklagten zu Recht auch nicht in Ab-
rede gestellt.
e) Das Fehlverhalten des Beklagten ist als 
grob fahrlässig zu werten. Da der Beklagte 
als Binnenlotse analog § 21 Abs. 3 des Ge-
setzes über das Seelotswesen nur bei Vor-
satz oder grober Fahrlässigkeit zum Scha-
densersatz verpflichtet ist (vgl. BGH Urteil 
vom 20. Februar 1989 – II ZR 26/88 –, BGHZ 
107, 32-3), steht damit seine Haftung dem 
Grunde nach fest.
Grob fahrlässig handelt, wer die im Ver-
kehr erforderliche Sorgfalt in besonders 
schwerem, ungewöhnlich hohem Maß 
außer Acht lässt (vgl. Jauernig – Stadler, 
BGB, 14. Aufl. 2011, § 276 Rn. 33). Eine sol-
che besonders schwere Sorgfaltspflicht-
verletzung liegt vor, wenn ganz nahelie-
gende Überlegungen nicht angestellt oder 
beiseite geschoben wurden und dasjeni-
ge unbeachtet geblieben ist, was im ge-
gebenen Fall sich jedem aufgedrängt hät-
te. Bei der groben Fahrlässigkeit handelt 
es sich um eine schlechthin unentschuld-
bare Pflichtverletzung, die das gewöhnli-
che Maß der Fahrlässigkeit erheblich über-
steigt (vgl. BGH NJW 1994, 2093-2094, 
Rn. 15, juris). Es gibt allerdings keine ver-
kehrserforderliche Sorgfalt schlechthin. 
Vielmehr muss für das jeweilige Gesche-
hen gefragt werden, welche Anforderun-
gen an das Verhalten der Beteiligten nach 
der Anschauung des betreffenden Ver-
kehrskreises typischerweise gestellt wer-
den (vgl. BGH NJW 1972, 150, Rn. 11, ju-
ris und Staudinger – Caspers, BGB, 2014, 
§  276 Rn. 32 m.w.N.). Nach ständiger 
Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs 
gilt dabei für den Begriff der groben Fahr-
lässigkeit nicht ein ausschließlich objekti-
ver, nur auf die Verhaltensanforderungen 
des Verkehrs abgestellter Maßstab. Viel-
mehr sind auch Umstände zu berücksichti-
gen, die die subjektive, personale Seite der 
Verantwortlichkeit betreffen (vgl. BGHZ 10, 
14, 17; Urteil vom 11. Juli 1967 – VI ZR 14/66 
– VersR 1967, 909, 910 und seither). Danach 
erfordert grobe Fahrlässigkeit eine be-
sonders grobe und auch subjektiv unent-
schuldbare Pflichtverletzung, die das ge-
wöhnliche Maß an Fahrlässigkeit erheblich 
übersteigt, wobei das Maß der Fahrlässig-
keit in der konkreten Situation insbeson-
dere nach den persönlichen Umständen, 

der Kritikfähigkeit, dem Einsichtsvermö-
gen und Kenntnisstand des Beteiligten wie 
den weiteren besonderen Umständen des 
Falles zu beurteilen ist (vgl. Staudinger – 
Caspers, a.a.O., Rn. 94, 95 m.w.N.). 
aa) Nach dem Vortrag der Parteien und 
dem Ergebnis der erstinstanzlich durch-
geführten Beweisaufnahme ist dem Be-
klagten hieran gemessen ein objektiv grob 
fahrlässiger Pflichtverstoß vorzuwerfen. 
Zunächst steht zwischen den Parteien au-
ßer Streit, dass der Beklagte die Bellriva 
nach der Übernahme des Steuers am frü-
hen Morgen des 17.04.2012 bald nach Be-
ginn der Fahrt wegen des aufziehenden 
Nebels in Radarfahrt steuerte. Der Zeu-
ge D. blieb im Steuerhaus, womit den An-
forderungen an die Besetzung der Brü-
cke bei der Radarfahrt gemäß § 6.32 Nr. 
1 RheinSchPV genügt wurde. Ebenfalls 
außer Streit steht, dass der Beklagte von 
dem Zeugen D. darauf hingewiesen wurde, 
dass das Schiff nach der durch das Tresco-
System auf der Grundlage der GPS-Daten 
angezeigten Position und der Fahrtrich-
tung einen aus dessen Sicht zu weit rechts 
liegenden Kurs befuhr. Diesen Kurs behielt 
das Schiff sodann bis zur Kollision bei …
Als Lotse für den Oberrhein und Inhaber 
des Streckenpatents mussten dem Be-
klagten die Lage der Buhnen und der an-
zulegende Kurs für die gefahrlose Passage 
bekannt sein. Schließlich stellte seine be-
sondere Streckenkenntnis den Grund dafür 
dar, warum dem Beklagten als Lotsen das 
Steuer und damit Befehl und Verantwor-
tung für die Bellriva übergeben wurden. 
Zudem waren der Flusslauf und das Buh-
nenfeld auf dem Tresco-Schirm unstrei-
tig klar und deutlich zu erkennen. Wenn 
der Beklagte gleichwohl ohne vorgetrage-
ne oder erkennbare Notwendigkeit einen 
Kurs wählte, der die Bellriva in das Buh-
nenfeld hineinsteuerte und damit zur Ha-
varie führte, so stellt dies eine schlechthin 
unentschuldbare Pflichtverletzung dar, die 
das gewöhnliche Maß der Fahrlässigkeit er-
heblich übersteigt. Insoweit schließt sich 
der Senat nach eigener Prüfung den über-
zeugenden Ausführungen des Rheinschiff-
fahrtsgerichts Kehl in dem angegriffenen 
Urteil an, auf die zur Vermeidung von Wie-
derholungen verwiesen werden kann. 
Von einer geringfügigen und kurzfristigen 
Fehleinschätzung kann insoweit schon 
deshalb keine Rede sein, weil der Kollisi-
onskurs ausweislich der aus den Tresco-
Daten konstruierten Simulation der Fahrt 
der Bellriva 49 Sekunden vor der Havarie 
angelegt und trotz eines Hinweises des 
Zeugen D. von dem Beklagten nicht kor-
rigiert wurde. Aber auch ohne diesen Hin-
weis stand dem Beklagten mehr als aus-
reichend Zeit zur Verfügung, den auf dem 
Tresco-Schirm deutlich als zu weit rechts 
liegenden Kurs zu ändern und die Kollision 
damit zu verhindern. Dass ihm dies nicht 
möglich gewesen wäre, hat der Beklag-
te nicht vorgetragen; Gründe hierfür sind 
auch sonst nicht ersichtlich.

Der Umstand, dass die Havarie zur Nacht-
zeit, bei Dunkelheit und dichtem Nebel 
stattgefunden hat, rechtfertigt keine an-
dere Sichtweise. Zwischen den Parteien 
ist unstreitig, dass der Beklagte das Schiff 
in Radarfahrt steuerte. Wenn dies, mög-
licherweise auch wegen einer nur unzu-
reichenden Betonnung des fraglichen 
Rheinstreckenabschnitts, eine besondere 
Schwierigkeit der Navigationsaufgabe be-
gründet hätte, was der Beklagte allerdings 
konkret nicht vorgetragen hat, so hätte der 
Beklagte dem durch eine besonders um-
sichtige Fahrweise und Kursführung Rech-
nung tragen müssen. Insbesondere hätte 
er die Geschwindigkeit des Schiffes soweit 
drosseln müssen, dass eine gefahrlose Pas-
sage von Buhnenfeldern und Engstellen si-
chergestellt gewesen wäre, erforderlichen-
falls die Fahrt auch abbrechen müssen. 
bb) Wie bereits ausgeführt, erfordert gro-
be Fahrlässigkeit eine auch subjektiv un-
ent-schuldbare Pflichtverletzung, die das 
gewöhnliche Maß an Fahrlässigkeit er-
heblich übersteigt, wobei das Maß der 
Fahrlässigkeit in der konkreten Situation 
insbesondere nach den persönlichen Um-
ständen des Beteiligten und den weite-
ren besonderen Umständen des Falles zu 
beurteilen ist (vgl. Staudinger – Caspers, 
a.a.O., Rn. 94, 95 m.w.N.). Da der Beklagte 
vorliegend seine zentrale berufliche Kar-
dinalspflicht als Lotse und verantwortli-
cher Schiffsführer, Schiff, Besatzung und 
Passagiere nicht zu gefährden, objektiv 
verletzt hat, ist der Schluss vom äußeren 
Geschehensablauf und dem Ausmaß des 
objektiven Pflichtverstoßes auf die inneren 
Vorgänge zulässig (vgl. BGH, Urteil vom 17. 
Dezember 2014 – IV ZR 90/13 –, Rn. 20f., 
juris). Danach musste die Klägerin entge-
gen der Ansicht des Beklagten nicht weiter 
zu den persönlichen Umständen, der Kri-
tikfähigkeit, dem Einsichtsvermögen und 
Kenntnisstand des Beklagten wie den wei-
teren besonderen Umständen des Falles 
vortragen und führt insbesondere der Um-
stand, dass sein Versagen für alle Beteilig-
ten völlig unerklärlich war und ist, nicht zu 
einem Freiwerden des Beklagten von der 
Haftung für die Folgen der Havarie. Viel-
mehr oblag es dem Beklagten im Rahmen 
seiner sekundären Darlegungslast, sich 
durch den Vortrag konkreter Umstände zu 
entschuldigen und damit dem Schluss von 
dem groben Verstoß gegen eine berufli-
che Kardinalspflicht auf eine auch subjek-
tiv unentschuldbare Pflichtverletzung die 
Grundlage zu entziehen (vgl. BGH, Urteil 
vom 17. Dezember 2014 – IV ZR 90/13 –, 
Rn. 21, juris). 
Besondere, in der Person des Beklagten 
liegende Umstände, die im vorliegenden 
Fall ein grob fahrlässiges Verhalten in sub-
jektiver Hinsicht entschuldigen könnten, 
hat dieser jedoch, entgegen der Ansicht 
des Rheinschifffahrtsgerichts, weder kon-
kret vorgetragen noch unter Beweis ge-
stellt – solche Umstände sind auch sonst 
nicht zu erkennen. 
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Im Verfahren erster Instanz haben so-
wohl die Klägerin als auch der Beklagte 
eine ge-sundheitliche Beeinträchtigung 
des Beklagten am Tag der Havarie be-
stritten. Gegen eine solche Beeinträchti-
gung spricht zudem auch der Umstand, 
dass dem Beklagten seine Tauglichkeit 
als Schiffsführer nur vier Wochen vor 
der Havarie durch Dr. M./Straßburg be-
scheinigt worden war. Entgegen der An-
sicht des Vorgerichts kann eine gesund-
heitliche Beeinträchtigung des Beklagten 
auch nicht aus dem neurologisch-psychi-
atrischen Gutachten des Dr. Bellriva vom 
04.02.2013 geschlossen werden, weil der 
Beklagte zwischen der Havarie und der 
entsprechenden neurologisch-psychiat-
rischen Untersuchung am 27.12.2012 un-
streitig (...) erlitten hat und anschließend 
(...) behandelt wurde. 
Den Protokollen der Vernehmungen des 
Beklagten durch die Polizei am frühen 
Morgen des Unfalltags um 06.45 Uhr und 
nachfolgend erneut um 10.03 Uhr sind kei-

ne Auffälligkeiten im Hinblick auf mögliche 
gesundheitliche Beeinträchtigung des Be-
klagten zu entnehmen. Vielmehr sind vor 
allem in dem Protokoll der polizeilichen 
Vernehmung von 10.03 Uhr sehr detaillier-
te Angaben des Beklagten festgehalten, 
die in sich schlüssig das Bild eines voll-
ständig orientierten Schiffsführers zeigen. 
Die Bekundungen des vernehmenden POK 
W., der den Beklagten in seinem Vermerk 
vom 19.04.2012 nach seinem Eindruck un-
mittelbar nach der Havarie als gebrech-
lich und auffallend unbeteiligt geschildert 
hat, sind nicht geeignet, eine gesundheit-
liche Beeinträchtigung des Beklagten zu 
belegen, die im Rahmen der gebotenen 
Gesamtbetrachtung ein grob fahrlässiges 
Verhalten entschuldigen würde. Denn die 
Wahrnehmungen des POK W. stammen 
aus einer Situation, in der der Beklagte bei 
verständiger Würdigung unter dem Ein-
druck des Unfallgeschehens, der Havarie 
des von ihm gesteuerten Personenschiffs, 
des Wassereinbruchs, der Evakuierung der 

Passagiere und eines massiven Rettungs-
einsatzes stand. Schon angesichts dieser 
Ausnahmesituation sind die Wahrnehmun-
gen des POK W. vom Verhalten des Beklag-
ten nicht geeignet, einen Schluss auf den 
gesundheitlichen Zustand des Beklagten 
vor der Havarie tragfähig zu begründen …
4. Die Revision war zuzulassen, da die Fra-
ge nach dem Haftungsmaßstab der Bin-
nenlotsen für grob fahrlässiges Verhalten 
angesichts der nach wie vor deutlichen 
Diskrepanz zwischen dem Haftungsrisiko 
und den Lotsgebühren und der gleichfalls 
unverändert festzustellenden Unmöglich-
keit, dieses Risiko zu vernünftigen Prämi-
en zu versichern (vgl. BGH, Urteil vom 20. 
Februar 1989 – II ZR 26/88 –, BGHZ 107, 
32-39, Rn. 18; ZfB 1989, Sammlung Seite 
1256 ff.) zur Fortbildung des Rechts eine 
Entscheidung des Revisionsgerichts erfor-
dert, § 543 Abs. 2 Nr. 2 ZPO …

Mitgeteilt durch Rechtsanwalt  
Fink v. Waldstein, Mannheim
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Grundurteil des Rheinschiffahrtsoberge-
richtes Karlsruhe vom 27. April 2015, Az.: 
22 U 1/14 RhSch (Rheinschiffahrtsgericht 
Kehl, Az.: 4 C 357/12 RhSchG) nicht rechts-
kräftig.

Grundurteil vom 27. Mai 2015:

Im Rechtsstreit … hat das Rheinschif-
fahrtsobergericht … für Recht erkannt:

1.
Die Klage ist hinsichtlich des von dem Be-
klagten begehrten Schadenersatzes für die 
Folgen der streitgegenständlichen Havarie 
vom 17. April 2012 dem Grunde nach ge-
rechtfertigt.

2.
Die Revision wird zugelassen.

Gründe:

I.
Die Klägerin nimmt den Beklagten nach ei-
nem Schiffsunfall aus abgetretenem und 
übergegangenem Recht auf Schadenser-
satz in Anspruch. 

Die Klägerin ist der Versicherer des Fahr-
gastkabinenschiffs Bellriva, welches am 
17.04.2012 um 03:27 Uhr im Plittersdorfer 
Grund bei Rhein-km 338,9 mit einer Buhne 
kollidierte, wodurch es erheblich beschä-
digt wurde. Die Bellriva hat eine Länge von 
104,74 m, eine Breite von 11,61 m und ei-
nen Tiefgang von 1,40 m. Sie ist ausge-
rüstet mit zwei Hauptmaschinen mit einer 
Kraft von jeweils 648 PS und einem Bug-
strahlruder mit 400 PS. Bei der Havarie war 
die Bellriva mit 114 Passagieren und der 
Besatzung unterwegs von Basel nach Köln.

Der 1933 geborene Beklagte, Lotse für 
den Oberrhein und neben dem Strecken-
patent auch Inhaber des Radarpatents, 
stand zu diesem Zeitpunkt am Ruder des 
Schiffs. Schiffseignerin war die C. Der Be-
klagte hatte sich gegen 02.00 Uhr bei der 
Schleuse Iffezheim (Rhein-km 334,5) an 
Bord der Bellriva begeben, um diese bei 
einer vereinbarten Vergütung von 250,00 €  
bis Speyer zu begleiten. Der Schiffsführer 
D. besaß für den Streckenabschnitt von If-
fezheim bis Mannheim kein Patent. Die-
ser führte noch die Talschleusung und die 
Ausfahrt aus der Kammer durch und über-
gab dem Beklagten bei km 336 das Steuer-
ruder der Bellriva. Diese Tätigkeit hatte der 
Beklagte in der Vergangenheit immer wie-
der für die Rechtsvorgängerin der Klägerin 
übernommen, vor dem Unfall zuletzt am 
14.04.2012 auf der Bellriva bei einer Berg-
fahrt von Mannheim nach Iffezheim. Kur-
ze Zeit nach Übernahme des Steuers durch 
den Beklagten kam starker Nebel auf. Der 
Beklagte steuerte das Schiff daraufhin 
anhand des Radarschirms in Radarfahrt, 
während der Zeuge D. die Fahrt auf dem 
separaten Tresco-Schirm beobachtete.

Mit der dem Beklagten am 16.07.2012 zu-
gestellten Klage hat die Klägerin zunächst 
Zahlung von 85.933,59  €  begehrt. Mit 
dem Beklagten am 08.10.2012 zugestell-
ten Schriftsatz vom 26.09.2012 erweiter-
te die Klägerin die Klage um 55.627,15 €. 
Mit Schriftsätzen vom 02.12.2013 und 
vom 05.12.2013, die dem Beklagten am 
16.12.2013 zugestellt wurden, erweiter-
te die Klägerin die Klage um 226.219,30 €  
und um 125.840,42 € .

Die Klägerin hat die Auffassung vertreten, 
dass der Beklagte den Unfall grob fahr-
lässig verursacht habe und deshalb zum 
Schadensersatz verpflichtet sei. Sie hat 
hierzu vorgetragen, dass dem Beklagten 
bekannt gewesen sei, dass Schiffer D. für 
den Streckenabschnitt kein Rheinschiffer-
patent gehabt habe, so dass der Beklag-
te gemäß § 14 Ziffer 3 Lotsenordnung für 
den Oberrhein verantwortlicher Schiffs-
führer im Sinne von § 2 RheinSchPVO ge-
wesen sei. 

Der Beklagte habe sich grob fahrlässig ver-
halten. Schiffsführer D. habe auf dem mit-
laufenden Tresco gesehen, dass die Bell-
riva einen Kurs zu nah am rechten Ufer 
gefahren sei. Er habe den Beklagten da-
her mit Blick auf den Tresco gefragt, ob der 
Beklagte wisse, was er mache. Der Beklag-
te habe dies mit der Aussage beantwortet, 
schon zu wissen, was er tue, anstatt die 
Frage zum Anlass zu nehmen, den Kurs zu 
überprüfen. Hätte er dies getan, hätte er 
den gefährlichen Kurs bemerken und den 
Unfall vermeiden können. Gut eine Minu-
te nach der Frage und zurückgelegten etwa 
400 Metern sei sich Schiffsführer D. auf-
grund des 1200 m Radarschirms und des 
separaten Tresco-Bildes sicher gewesen, 
dass der Weg falsch sei und habe sich ent-
schieden einzugreifen und den Beklagten 
nicht weiter gewähren zu lassen. In un-
mittelbarem zeitlichem Zusammenhang 
habe man jedoch im Steuerhaus bereits 
eine Berührung mit einer Kribbe gespürt. 
Wegen einer hohen Geschwindigkeit von 
21 km/h sei das Schiff auch noch über die 
beiden nachfolgenden Kribben gerutscht. 
Hätte der Beklagte aufgrund der Frage von 
D. eine Minute vor dem Unfall den Kurs 
überprüft, anstatt sie als lästig und unqua-
lifiziert abzutun, hätte er seinen Irrtum be-
merken müssen und den Unfall vermieden. 
Dies stelle insgesamt ein grob fahrlässi-
ges und angesichts 114 schlafender Pas-
sagiere auch leichtfertiges und rücksichts-
loses Fehlverhalten als Schiffsführer dar, 
so dass auch die Haftungsbeschränkung 
nach § 5b BinSchG nicht eingreife. Durch 
den Unfall seien der Schiffseignerin die 
mit der Klage geltend gemachten Schä-
den entstanden, die ihr die Klägerin er-
stattet habe.

Die Klägerin hat beantragt, den Beklagten 
zu verurteilen, an die Klägerin 85.933,59 €  
nebst Zinsen in Höhe von fünf Prozent-

punkten über dem Basiszinssatz seit 
Rechtshängigkeit zu bezahlen; weitere 
55.627,15 €  nebst Zinsen in Höhe von fünf 
Prozentpunkten über dem Basiszinssatz 
seit Rechtshängigkeit zu bezahlen; weite-
re 226.219,30 €  nebst Zinsen in Höhe von 
fünf Prozentpunkten über dem Basiszins-
satz seit Rechtshängigkeit zu bezahlen; 
weitere 125.840,42 €  nebst Zinsen in Höhe 
von fünf Prozentpunkten über dem Basis-
zinssatz seit Rechtshängigkeit zu bezahlen.

Der Beklagte hat beantragt, 

die Klage abzuweisen,
 
hilfsweise ihm nach § 305a ZPO vorzube-
halten, das Recht auf Beschränkung der 
Haftung gemäß §§ 4-5n BinSchG geltend 
zu machen, wenn ein Fonds nach § 5d Bin-
SchG errichtet worden ist oder bei Gel-
tendmachung des Rechts auf Beschrän-
kung der Haftung errichtet wird. Insoweit 
hat der Beklagte die Einrede des § 5d Abs. 
3 BinSchG erhoben.

Er hat vorgetragen, ihm sei nicht bekannt 
gewesen, dass der Schiffsführer D. in 
dem Unfallabschnitt über kein Schiffer-
patent verfügt habe. Er sei jeweils nur als 
Lotse und nautischer Berater der Schiffs-
führung an Bord gekommen und nicht als 
verantwortlicher Schiffsführer. Aus die-
sem Grund habe er sich auch nicht als ver-
antwortlicher Schiffsführer ins Bordbuch 
eingetragen. Die Eintragung im Bordbuch 
als Lotse sei verbindlich. Auch aus der ver-
einbarten Vergütung von 250,00 €  ergebe 
sich, dass er lediglich als Lotse tätig ge-
wesen sei. Für Aufträge zur Führung eines 
Schiffs sei er nicht versichert und neh-
me solche daher auch nicht an. Den Un-
fall habe er jedenfalls nicht grob fahrlässig 
verursacht. Die Talgeschwindigkeit habe 
etwa 15 km/h betragen. Der Schiffsführer 
D. habe den auf 800 m eingestellten Ra-
darbereich zunächst auf 1.600 m, dann auf 
500 m und erneut auf 800 m verändert, wo-
durch er irritiert worden sei. Auch sei das 
Steuerhaus von D. hell erleuchtet worden, 
so dass er letztlich die Position des Schiffs 
nicht mehr habe klar erkennen können. Ge-
sundheitlich sei er in der Lage gewesen, 
das Schiff zu führen. Man könne ihm al-
lenfalls vorwerfen, dass er sich möglicher-
weise dem Verstellen des Radars durch D. 
nicht entschieden genug widersetzt habe. 
Dies sei jedoch keine grobe Fahrlässigkeit. 
Grob fahrlässig habe allenfalls die Rechts-
vorgängerin der Klägerin gehandelt, die 
aus wirtschaftlichen Motiven mit D. einen 
Schiffsführer eingesetzt habe, ohne dass 
dieser das erforderliche Patent habe.
 
Der Beklagte hat die einzelnen Schadens-
positionen für unsubstantiiert gehalten 
und bestritten, dass die Klägerin an die 
Eignerin die geltend gemachten Beträ-
ge bezahlt habe und dass die geltend ge-
machten Schadenspositionen durch die 
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streitgegenständliche Kollision bedingt 
seien. Seine Haftung sei in jedem Fall ge-
mäß § 5i BinSchG auf eine Höchstsumme 
von 117.464,00 €  beschränkt.

Das Gericht erster Instanz hat die Strafak-
ten des Amtsgerichts Kehl beigezogen. (...)

Mit Urteil vom 16.06.2014 hat das Rhein-
schifffahrtsgericht Kehl die Klage abge-
wiesen. Die Klägerin habe nicht bewie-
sen, dass dem Beklagten in subjektiver 
Hinsicht der Vorwurf grober Fahrlässig-
keit gemacht werden könne.

Nach der durchgeführten Beweisaufnah-
me stehe für das Gericht fest, dass dem 
Beklagten zum Zeitpunkt der Kollision 
nicht lediglich Beratungspflichten, son-
dern die Einhaltung der Pflichten eines 
Schiffsführers oblagen. Die Beweisauf-
nahme habe auch den Vortrag der Klä-
gerin bestätigt, dass der Beklagte um-
fassende Kenntnis davon hatte, dass kein 
Besatzungsmitglied das Rheinschifferpa-
tent für die Strecke zwischen Iffezheim 
und Mannheim hatte, so dass er mit der 
Übergabe des Steuerruders im Sinne von 
§ 2 der Rheinschiffahrtpolizeiverordnung 
verantwortlicher Schiffsführer der Bellri-
va wurde. Der Beklagte habe insbesonde-
re positiv gewusst, dass der Schiffsführer 
D. das Patent nicht hatte.
 
Der Beklagte habe seine Pflichten als 
Schiffsführer auch objektiv verletzt. In 
dieser Funktion hatte der Beklagte ge-
mäß § 1.04 RheinschifffahrtspolizeiVO die 
Pflicht, alle Vorsichtsmaßregeln zu treffen, 
welche die allgemeine Sorgfaltspflicht und 
die Übung der Schifffahrt gebieten, um ins-
besondere die Gefährdung von Menschen-
leben, die Beschädigung anderer Fahrzeu-
ge oder Schwimmkörper, der Ufer, der 
Regelungsbauwerke sowie von Anlagen 
jeder Art in der Wasserstraße oder an ih-
ren Ufern zu vermeiden. Hiergegen habe 
er verstoßen, indem er von der vorgegebe-
nen Trasse abwich und gegen Kribben fuhr.

Der Beklagte habe auch schuldhaft gehan-
delt, da er die Kollision hätte vermeiden 
können, indem er den Kurs des Schiffs der 
korrekten Fahrtrasse, die auf dem Tresco 
erkennbar war, angepasst hätte.

Das Fehlverhalten des Beklagten sei in 
objektiver Hinsicht auch als grob fahrläs-
sig zu werten. Nur bei grober Fahrlässig-
keit sei der Beklagte der Klägerin analog 
§ 21 Abs. 3 des Gesetzes über das See-
lotswesen zum Schadensersatz verpflich-
tet (vgl. BGH Urteil vom 20. Februar 1989 – 
II ZR 26/88 –, BGHZ 107, 32-3, »Friedmann«; 
ZfB 1989, Sammlung Seite 1256 ff.). Grob 
fahrlässig handele, wer die im Verkehr er-
forderliche Sorgfalt in hohem Grade außer 
Acht lasse, nicht bedenke, was jedem un-
ter den gegebenen Umständen einleuch-

ten muss, und die an ihn in der konkreten 
Situation gestellten Pflichten in einem das 
gewöhnliche Maß erheblich übersteigen-
den Umfang verletze. In objektiver Hin-
sicht sei dies zweifelsfrei zu bejahen, weil 
die drohende Kribbenberührung über ei-
nen längeren Zeitraum erkennbar war und 
es sich daher nicht um ein bloßes Augen-
blicksversagen handelte. Es komme noch 
erschwerend hinzu, dass der Beklagte auf 
einen Vorhalt des Schiffers D. nicht ange-
messen reagiert habe.
Jedoch habe die Klägerin nicht zur Über-
zeug des Gerichts nachgewiesen, dass 
dem Beklagten auch subjektiv der Vor-
wurf einer groben Fahrlässigkeit gemacht 
werden kann. Anders als die einfache Fahr-
lässigkeit sei die grobe Fahrlässigkeit nicht 
nur nach einem objektiven Maßstab zu be-
messen, sondern es sei auch auf das dem 
Betroffenen subjektiv vorzuwerfende Ver-
halten unter Berücksichtigung seiner indi-
viduellen Fähigkeiten abzustellen. Subjek-
tive Besonderheiten könnten im Einzelfall 
im Sinne einer Entlastung von dem schwe-
ren Vorwurf der groben Fahrlässigkeit ins 
Gewicht fallen. Es kommt daher auch da-
rauf an, ob der Schädigende nach seinen 
individuellen Fähigkeiten die objektiv ge-
botene Sorgfalt erkennen und erbringen 
konnte. Insofern treffe ebenfalls die Kläge-
rin die Darlegungs- und Beweislast, wenn-
gleich auch regelmäßig vom äußeren Ge-
schehensablauf und dem Ausmaß des 
objektiven Pflichtverstoßes auf die inne-
ren Vorgänge und deren gesteigerte Vor-
werfbarkeit geschlossen werden könne. 
Bleibe der Grund für einen schweren ob-
jektiven Sorgfaltsverstoß indessen offen, 
könne das subjektive Element der groben 
Fahrlässigkeit nicht angenommen werden. 

Vorliegend bestünden Besonderheiten, die 
nach Auffassung des Gerichts nicht den 
zwingenden Schluss zuließen, der Beklag-
te habe auch subjektiv unentschuldbar ge-
handelt. Dem Beklagten, der im Spätjahr 
2011 (...) erlitten habe, was der Rechts-
vorgängerin der Klägerin bekannt gewe-
sen sei, war noch im März 2012 von Dr. M., 
Straßburg, die psychische und physische 
Tauglichkeit für die Rheinschifffahrt erteilt 
worden. Allerdings habe der den Beklag-
ten unmittelbar nach dem Unfall verneh-
mende Beamte POK W. festgestellt, dass 
der Beklagte kein Interesse für den Sach-
verhalt gezeigt habe und sehr gebrech-
lich gewirkt habe. Es sei aufgrund der Ge-
samtumstände fraglich, ob der Beklagte in 
der Lage sei, ein Schiff ordnungsgemäß zu 
führen. Der Beklagte habe seinen Fragen 
nur schwer folgen können. Dieser habe 
zerstreut und nicht geschockt gewirkt. Bei 
einer auf Veranlassung der Wasser- und 
Schifffahrtsverwaltung durchgeführten 
amtsärztlichen Untersuchung des Beklag-
ten am 27.12.2012 habe der Facharzt für 
Neurologie Dr. Bellriva, K., beim Beklag-
ten erhebliche kognitive Defizite mit aus-
geprägten Merkfähigkeitsstörungen und 

Gedächtnisstörungen, hochgradige Stö-
rungen exekutiver Funktionen verbunden 
mit einer erheblichen Kritikminderung so-
wie eine gänzlich fehlende Einsicht in die-
se Defizite festgestellt. Eine Tätigkeit als 
Schiffsführer und als Lotse sei aus neuro-
logischer und psychiatrischer Sicht nicht 
zu verantworten.
 
Gegen dieses ihr am 27.06.2014 zugestellte 
Urteil wendet sich die Klägerin mit der am 
16.07.2014 bei Gericht eingegangenen und 
mit Schriftsatz vom 22.08.2014, Eingang 
bei Gericht an diesem Tag, begründeten 
Berufung. Sie beantragt damit nun unter 
Änderung ihres ursprünglichen Begeh-
rens den Beklagten unter teilweiser Abän-
derung des angefochtenen Urteils zu ver-
urteilen, an die Klägerin Schadensersatz 
in Höhe von 100.000 RE im Sinne des § 5l 
BinSchG nach Multiplikation mit dem Kurs 
des Sonderziehungsrechts des Internatio-
nalen Währungsfonds (XDR) am Tag des 
Urteilserlasses nebst Zinsen in Höhe von 
4% seit dem 17.04.2012 zu zahlen.

Zu Unrecht habe das Rheinschifffahrtsge-
richt Kehl das Versagen des Beklagten als 
krankheitsbedingt angesehen und deshalb 
den Vorwurf der groben Fahrlässigkeit in 
subjektiver Hinsicht entfallen lassen. Der-
artige krankheitsbedingte Einschränkun-
gen seien von dem Beklagten gar nicht 
vorgetragen worden und tatsächlich auch 
nicht gegeben gewesen. Soweit das Ge-
richt sich insoweit auf das Ergebnis der 
amtsärztlichen Untersuchung durch Dr. 
Bellriva am 27.12.2012 bezogen habe, habe 
es nicht berücksichtigt, dass der Beklag-
te zwischen der Havarie und der Untersu-
chung (...) erlitten habe. Sein Zustand am 
27.12.2012 sei durch (...) geprägt gewesen 
und lasse deshalb keine Rückschlüsse auf 
seinen Zustand im Havariezeitpunkt zu. 
Soweit POK W. den Beklagten unmittelbar 
nach der Havarie als gebrechlich und auf-
fallend unbeteiligt geschildert habe, könne 
hierauf ebenfalls keine krankheitsbeding-
te Einschränkung des Beklagten gestützt 
werden. Denn der Beklagte habe verständ-
licherweise unter Schock gestanden und 
POK W. nicht die erforderliche medizini-
sche Qualifikation, um eine weitergehen-
de Einschränkung oder Beeinträchtigung 
des Beklagten zu diagnostizieren.

Der Beklagte verteidigt das angefochtene 
Urteil. Der Antrag sei bereits unzulässig, 
weil er Zahlung eines erst in der Zukunft 
bestimmbaren Betrages fordere. Zudem 
habe die Klägerin keinen Anspruch auf die 
Haftungsbeschränkungssumme. Vielmehr 
habe der Beklagte das Recht, seine Haf-
tung zu beschränken. Die Klägerin könne 
dann allenfalls die von ihr behauptete For-
derung beim Fonds anmelden, müsse sich 
aber die Haftungssumme mit den anderen 
Gläubigern im Rahmen des schifffahrts-
rechtlichen Verteilungsverfahrens teilen.
Indem die Klägerin einen Anspruch nur 
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noch im Rahmen der beschränkten Lot-
senhaftung gemäß § 5i BinSchG verfolge, 
teile sie die Auffassung des Rheinschiff-
fahrtsgerichts, nach der ein qualifiziertes 
Verschulden nicht vorliegt. Denn andern-
falls wäre die Haftungsbeschränkung ge-
mäß § 5 b BinSchG ausgeschlossen. Damit 
sei die Berufung aber bereits unbegrün-
det, weil widersprüchlich und unschlüssig.

Die Nachtfahrt der Bellriva vom 
17.04.2012 bleibe geheimnisvoll. Fest ste-
he, dass es dunkel und neblig gewesen sei, 
mithin das Schiff nur mit Radarhilfe ge-
führt werden konnte. Fest stehe auch, dass 
der zu befahrende Rheinabschnitt, vor al-
lem wegen starker Strömung, einer Viel-
zahl von Strombiegungen und großer Buh-
nenfelder zu Recht als eine der nautisch 
anspruchsvollsten und gefährlichsten 
Stromstrecken gelte. Das meiste stehe in-
dessen nicht fest. Sei der Beklagte nur Ru-
dergänger oder verantwortlicher Schiffs-
führer gewesen oder lediglich nautischer 
Berater des verantwortlichen Schiffsfüh-
rers D.? Seien die Eintragungen im Bord-
buch richtig oder falsch, konstitutiv oder 
deklaratorisch? Wer wusste was von der 
Patentierung der Übrigen und was wur-
de darüber gesprochen? War der Beklag-
te krank oder nicht? Wer hat wen bei der 
Schiffsführung behindert oder irritiert?

Fehl gehe das Rheinschifffahrtsgericht, 
soweit es das Verhalten des Beklagten als 
objektiv grob fahrlässig gewürdigt habe. 
Zwar sei die Buhnenberührung grund-
sätzlich als nautischer Fehler anzusehen; 
jeder erfahrene (und ehrliche) Schiffsfüh-
rer am Oberrhein müsse aber zugeben, 
dass ihm dergleichen schon passiert, er 
»eine Buhne erwischt oder sich darauf 
sogar festgefahren« habe. Das Rhein-
schifffahrtsgericht habe seine entspre-
chende Überzeugung mit der Annahme 
begründet, dass die Kribbenberührung 
über einen längeren Zeitraum erkennbar 
gewesen sei. Diese Annahme sei aber un-
zutreffend. Fahrgastschiffe wie die Bellri-
va seien die schnellsten Schiffe auf dem 
Rhein und die fragliche Strecke unterhalb 
der Schleuse Iffezheim die Rheinstrecke 
mit der höchsten Strömungsgeschwin-
digkeit überhaupt. Hier gehe es schnell. 
Die vom Rheinschifffahrtsgericht insoweit 
genannte Vorauslinie sei insoweit nutzlos, 
weil ein Schiff wegen der vielen Strombie-
gungen des Rheins im fraglichen Strecken-
abschnitt nicht nach dieser Linie navigiert 
werden könne. Die Linie zeige nämlich hier 
immer entweder auf ein Ufer oder Buhnen-
feld und sei deshalb als Navigationshilfe 
unbrauchbar. Da die Buhnen im fraglichen 
Streckenbereich zudem weder mit Radar-
tonnen noch mit sonstigen Kennzeichen 
versehen seien, müsse der Schiffsführer 
»interpolieren«. Wenn dabei eine gering-
fügige und kurzfristige Fehleinschätzung 
passiere, dann sei dies noch keine grobe 
Fahrlässigkeit.

Soweit die Berufung bemängele, dass der 
Beklagte im Verfahren vor dem Rhein-
schifffahrsgericht nicht vorgetragen habe, 
sein Versagen sei krankheitsbedingt gewe-
sen, das Gericht deshalb hierauf seine Ent-
scheidung nicht habe stützen dürfen, sei 
dies rechtlich unzutreffend. Es liege in der 
Besonderheit der Erkrankung des Beklag-
ten, dass er sich für kerngesund und feh-
lerfrei halte. Wenn es dem Beklagten aber 
krankheitsbedingt nicht möglich sei, sei-
ne Krankheit zu erkennen, »so könne kein 
Prozessrecht der Welt ihm hieraus einen 
Nachteil machen«.

Auch die Würdigung der Aussagen der 
Zeugen D. und F. durch das Rheinschiff-
fahrtsgericht sei unrichtig. Denn das Ge-
richt habe bei der Beurteilung der Glaub-
würdigkeit des Zeugen D. dessen massives 
Eigeninteresse am Ausgang des Verfah-
rens nicht beachtet. Denkfehlerhaft seien 
auch die Ausführungen des Gerichts zur 
Bewertung der Aussage des Zeugen F.. 
Das Gericht halte dessen Angaben, des-
halb für glaubhaft, weil er angab, dass es 
der Verpflichtung des Beklagten als Lotsen 
nicht bedurft hätte, wenn andere Mitglie-
der der Besatzung ein Oberrheinpatent ge-
habt hätten. Dabei verkenne das Gericht 
aber das Berufsbild des Lotsen, der eben 
kein Ablöser sei.

Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten des 
Parteivorbringens wird auf die Schriftsätze 
der Parteien nebst Anlagen und sonstigen 
Aktenteile Bezug genommen. Das Gericht 
hat Beweis erhoben durch Inaugenschein-
nahme des aus den Tresco-Daten konst-
ruierten Films der Fahrt der Bellriva vor, 
während und nach der Havarie (DVD, K5).

II.

Der Klägerin steht gegen den Beklagten 
der geltend gemachte Anspruch aus ab-
getretenem/übergeleitetem Recht dem 
Grunde nach zu. 

Da zwischen den Parteien nicht lediglich 
der Umfang der Haftung des Beklagten 
dem Grunde nach streitig ist, sondern auch 
der Betrag des sich daraus haftungsausfül-
lend ergebenden Schadens, letzterer aber 
anders als die Haftung der Beklagten dem 
Grunde nach noch nicht entscheidungsreif 
ist, macht der Senat von der Möglichkeit 
Gebrauch, über die zwischen den Partei-
en strittige Frage der grundsätzlichen Haf-
tung des Beklagten für die Folgen der Ha-
varie durch Grundurteil (§ 304 Abs. 1 ZPO) 
vorab zu entscheiden.

1. Die Berufung ist zulässig.

a) Die Klägerin hat mit der Änderung ihres 
Antrags die Anfechtung zulässigerweise 
auf einen Teil des Streitgegenstandes be-
schränkt (vgl. Zöller-Gummer/Heßler, ZPO, 
§ 520 Rn. 29) und damit dem hilfsweisen 

Verteidigungsvorbringen des Beklagten 
Rechnung getragen. 

b) Der mit der Berufung gestellte Antrag 
ist auch hinreichend bestimmt. Grundsätz-
lich ist ein Leistungsantrag hinreichend 
bestimmt, wenn er den erhobenen An-
spruch konkret, d.h. beziffert und gegen-
ständlich, bezeichnet, den Rahmen der 
gerichtlichen Entscheidungsbefugnis ab-
grenzt und damit Inhalt und Umfang der 
materiellen Rechtskraft der begehrten Ent-
scheidung abgrenzt. Grundsätzlich muss 
ein Zahlungsantrag bei der Leistungsklage 
deshalb die geforderte Summe angeben. 
Ausnahmsweise kann die Angabe eines 
lediglich bestimmbaren Betrags im Zah-
lungsantrag allerdings ausreichen, wenn 
die Berechnung anhand allgemeinkundi-
ger Daten ohne weiteres möglich ist (vgl. 
Zöller-Greger, ZPO, § 253 Rn. 13a). 

So liegt der Fall hier. Bei der in den Vor-
schriften über die Haftungsbeschränkung 
der §§  4 ff. BinSchG genannten Rech-
nungseinheit handelt es sich gemäß § 5l 
BinSchG um das Sonderziehungsrecht des 
Internationalen Währungsfonds. Dieses 
Sonderziehungsrecht ist eine künstliche, 
1969 vom Internationalen Währungsfonds 
(IWF) eingeführte Währung, die internati-
onal als Zahlungsmittel verwendet wer-
den kann. Sie wird nicht an Devisenmärk-
ten gehandelt, sondern auf IWF-Konten 
wie ein Buchkredit geführt. Der Wechsel-
kurs wird vom IWF festgesetzt und kann 
tagaktuell unter dem Code »XDR« abge-
fragt werden. Damit ist die Berechnung 
der konkreten Forderungssumme aus all-
gemein zugänglichen Quellen möglich und 
die Angabe eines der Höhe nach nicht be-
stimmten, jedoch bestimmbaren Betrags 
mit dem Berufungsantrag insoweit zuläs-
sig. Dementsprechend bestimmen §  5l 
Satz 3 und 4 BinSchG:

»Wird die Beschränkung der Haftung im 
Wege der Einrede nach § 5d Abs. 3 gel-
tend gemacht, so ist maßgeblicher Zeit-
punkt für die Umrechnung der Tag des Ur-
teils. Der Wert des Euro gegenüber dem 
Sonderziehungsrecht wird nach der Be-
rechnungsmethode ermittelt, die der In-
ternationale Währungsfonds an dem be-
treffenden Tag für seine Operationen und 
Transaktionen anwendet.«

2. Der Klägerin steht der geltend gemach-
te Anspruch dem Grund nach zu.

a) Die Klägerin ist nicht darauf beschränkt, 
ihre Ansprüche in einem schifffahrtsrecht-
lichen Verteilungsverfahren anzumelden. 
Hat der Beklagte – wie vorliegend der 
Fall – die Einrede der Haftungsbeschrän-
kung erhoben, so hat das Prozessgericht 
bei der Beurteilung der Frage, in welcher 
Höhe der gegen den Beklagten geltend ge-
machte Anspruch besteht, mit Ausnahme 
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des Falles des § 305a ZPO so zu verfahren, 
als sei ein Verteilungsverfahren eingelei-
tet worden. Es ist somit ein fiktives Vertei-
lungsverfahren durchzuführen, in dem das 
Gericht nach Ermittlung der Haftungssum-
me gemäß §§ 5d Abs. 3 Satz 2 BinSchG, 
23 Abs. 1 SVertO alle vom Beklagten dar-
gelegten und bewiesenen, zu derselben 
Anspruchsklasse gehörenden Ansprüche 
Dritter zu berücksichtigen hat.

Erhebt der beklagte Schuldner die Einre-
de der Haftungsbeschränkung und be-
gründet dies damit, dass gegen ihn ne-
ben der Klageforderung aus demselben 
Schadensereignis noch andere Gläubi-
ger Ansprüche erheben würden, für die er 
ebenfalls die Haftung beschränken könne, 
und dass die Summen der insgesamt so 
gegen ihn gerichteten Ansprüche die je-
weiligen Haftungshöchstbeträge über-
schreiten würden, hat das Prozessgericht 
allerdings nach § 305a ZPO die Möglich-
keit, die Haftungsbeschränkung unberück-
sichtigt zu lassen und den Schuldner unter 
Vorbehalt der binnenschifffahrtsrechtlich 
beschränkten Haftung in voller Höhe zu 
verurteilen. Voraussetzung ist hierfür al-
lerdings, dass die Erledigung des Rechts-
streits wegen der Ungewissheit über 
Grund und Höhe der weiteren Ansprü-
che nach der freien Überzeugung des Ge-
richts nicht unwesentlich erschwert wäre 
(§ 305a Abs. 1 Satz 1 a.E. ZPO). Dies ist nur 
dann der Fall, wenn der Kläger die ande-
ren vom Schuldner behaupteten Ansprü-
che dem Grund oder der Höhe nach be-
streitet und das Gericht hierüber Beweis 
erheben müsste (vgl. v. Waldstein/Holland, 
BinSchR, § 5d BinSchG Rn. 69). 

Ein solcher Fall ist hier jedoch nicht gege-
ben. Der Beklagte hat bislang seine Einre-
de nach § 5d Abs. 3 BinSchG nicht mit dem 
Vortrag von Ansprüchen Dritter unterlegt. 
Es ist deshalb nach dem Vortrag des Be-
klagten bislang kein – auch kein fiktives – 
Verteilungsverfahren durchzuführen. 

Ungeachtet dessen wäre die Klägerin in 
keinem Fall allein auf die Anmeldung ihrer 
Ansprüche in einem Verteilungsverfahren 
zu verweisen: Bei dem Vortrag entspre-
chender Gegenansprüche ist entweder ein 
fiktives Verteilungsverfahren durchzufüh-
ren oder die Haftungsbeschränkung im Ur-
teil vorzubehalten.

b) Die Berufung ist nicht deshalb unbe-
gründet, weil sie nach Ansicht des Be-
klagten widersprüchlich und unschlüssig 
ist. Diesem ist zwar zuzugeben, dass die 
Beschränkung der Anfechtung in der Be-
rufungsinstanz auf den Haftungshöchst-
betrag gemäß § 5i BinSchG bei der Inan-
spruchnahme eines Lotsen auf den ersten 
Blick verwirren mag, weil der Lotse einer-
seits nur für Vorsatz und grobe Fahrlässig-
keit haftet, die Haftungsbeschränkung des 
Lotsen andererseits nach §§ 5b Abs. 1, 5c 

Abs. 1 Nr. 3 BinSchG ausgeschlossen ist, 
wenn der Schaden auf einer Handlung be-
ruht, die von dem Lotsen in der Absicht, 
einen solchen Schaden herbeizuführen, 
oder leichtfertig und in dem Bewusstsein 
begangen wurde, dass ein solcher Scha-
den mit Wahrscheinlichkeit eintreten wer-
de. Jedoch ist insoweit zu sehen, dass die 
vorbeschriebene Einschränkung der Haf-
tungsbeschränkung den Haftungsumfang 
des Lotsen erweitert und deshalb eine Be-
schränkung der Inanspruchnahme durch 
den Geschädigten nicht hindert. Zudem 
meint das Tatbestandsmerkmal »leichtfer-
tig« einen besonders schweren objektiven 
Grad des Pflichtenverstoßes, der über den 
der groben Fahrlässigkeit noch hinausgeht 
(vgl. v. Waldstein/Holland, BinSchR, § 5b 
BinSchG Rn. 6).

c) Zutreffend und von der Berufung nicht in 
Zweifel gezogen hat das Rheinschifffahrts-
gericht festgestellt, dass der Beklagte als 
Lotse der Rechtsvorgängerin der Kläge-
rin aus einem Dienstvertrag oder dienst-
vertragsähnlichem Verhältnis verpflich-
tet war, den Schiffsführer während der 
Reise zu beraten. Nach der durchgeführ-
ten Beweisaufnahme stand für das Rhein-
schifffahrtsgericht zudem fest, dass dem 
Beklagten bei der Havarie nicht nur Bera-
tungspflichten oblagen, sondern er verant-
wortlicher Schiffsführer der Bellriva war.

Die hiergegen von dem Beklagten vorge-
brachten Einwände rechtfertigen keine 
andere Beurteilung, insbesondere keine 
Zweifel an der Richtigkeit und Vollständig-
keit der entscheidungserheblichen Fest-
stellungen des Rheinschifffahrtsgerichts 
(§ 529 Abs. 1 Nr. 1 ZPO). Denn die von dem 
Beklagten bemängelten Begründungsde-
fizite sind tatsächlich nicht gegeben. Viel-
mehr hat sich das Rheinschifffahrtsgericht 
ausführlich auch mit der Glaubwürdigkeit 
der Zeugen befasst und mit überzeugen-
der Begründung herausgestellt, dass auf-
grund der insgesamt plausiblen und glaub-
würdigen Aussagen der Zeugen F. und D., 
die zudem noch durch objektive Umstände 
und eigene Angaben des Beklagten bestä-
tigt wurden, dem insoweit widersprechen-
den Vortrag des Beklagten kein Glauben zu 
schenken war.

Der Lotse wird gemäß §  14 der Lotsen-
ordnung für den Oberrhein verantwortli-
cher Schiffsführer, wenn ihm diese Stel-
lung ausdrücklich übertragen wird oder 
der Schiffsführer erklärt, für den fragli-
chen Stromabschnitt kein Patent zu ha-
ben (vgl. Rheinschifffahrtsobergericht 
Karlsruhe, Urteil vom 29. Juni 1994 – U 
13/92 RhSch –, ZfB 1995, Sammlung Seite 
1565 ff.) Der Lotse hat auf ausdrückliches 
Verlangen den Befehl über die Mannschaft 
und das Steuerruder zu übernehmen. Als 
ausdrückliches Verlangen gilt auch die Mit-
teilung des Schiffsführers, dass er für die 
zu befahrende Strecke kein Schifferpatent 

besitzt. Ohne Rechtsfehler hat das Rhein-
schifffahrtsgericht K. in dem angefochte-
nen Urteil erkannt, dass die Übergabe des 
Steuerruders von dem Schiffsführer an 
den Lotsen, der weiß, dass außer ihm nie-
mand an Bord das erforderliche Strecken-
patent besitzt, dem ausdrücklichen Ver-
langen des Schiffsführers im Sinne des 
§ 14 der Lotsenordnung für den Oberrhein 
entspricht und die Übernahme des Steuers 
den Lotsen in dieser Lage zum verantwort-
lichen Schiffsführer macht.

d) Der Beklagte hat seine Pflichten als 
Schiffsführer aus § 1.04 der Rheinschiff-
fahrtspolizeiverordnung, Schiff, Besat-
zung und Passagiere nicht zu gefährden, 
objektiv verletzt, als er die Bellriva am frü-
hen Morgen des 17.04.2012 im Plitters-
dorfer Grund bei Rhein-Km 338,9 in ein 
Buhnenfeld steuerte, wo das Schiff mit 
mehreren Buhnen kollidierte und dabei er-
heblich beschädigt wurde. Dies wird von 
dem Beklagten zu Recht auch nicht in Ab-
rede gestellt.

e) Das Fehlverhalten des Beklagten ist als 
grob fahrlässig zu werten. Da der Beklag-
te als Binnenlotse analog § 21 Abs. 3 des 
Gesetzes über das Seelotswesen nur bei 
Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit zum 
Schadensersatz verpflichtet ist (vgl. BGH 
Urteil vom 20. Februar 1989 – II ZR 26/88 –, 
BGHZ 107, 32-3; ZfB 1989, Sammlung Sei-
te 1256 ff.), steht damit seine Haftung dem 
Grunde nach fest.

Grob fahrlässig handelt, wer die im Ver-
kehr erforderliche Sorgfalt in besonders 
schwerem, ungewöhnlich hohem Maß 
außer Acht lässt (vgl. Jauernig – Stadler, 
BGB, 14. Aufl. 2011, § 276 Rn. 33). Eine sol-
che besonders schwere Sorgfaltspflicht-
verletzung liegt vor, wenn ganz nahelie-
gende Überlegungen nicht angestellt oder 
beiseite geschoben wurden und dasjeni-
ge unbeachtet geblieben ist, was im ge-
gebenen Fall sich jedem aufgedrängt hät-
te. Bei der groben Fahrlässigkeit handelt 
es sich um eine schlechthin unentschuld-
bare Pflichtverletzung, die das gewöhnli-
che Maß der Fahrlässigkeit erheblich über-
steigt (vgl. BGH NJW 1994, 2093-2094, 
Rn. 15, juris). Es gibt allerdings keine ver-
kehrserforderliche Sorgfalt schlechthin. 
Vielmehr muss für das jeweilige Gesche-
hen gefragt werden, welche Anforderun-
gen an das Verhalten der Beteiligten nach 
der Anschauung des betreffenden Ver-
kehrskreises typischerweise gestellt wer-
den (vgl. BGH NJW 1972, 150, Rn. 11, ju-
ris und Staudinger – Caspers, BGB, 2014, 
§  276 Rn. 32 m.w.N.). Nach ständiger 
Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs 
gilt dabei für den Begriff der groben Fahr-
lässigkeit nicht ein ausschließlich objekti-
ver, nur auf die Verhaltensanforderungen 
des Verkehrs abgestellter Maßstab. Viel-
mehr sind auch Umstände zu berücksichti-
gen, die die subjektive, personale Seite der 
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Verantwortlichkeit betreffen (vgl. BGHZ 10, 
14, 17; Urteil vom 11. Juli 1967 – VI ZR 14/66 
– VersR 1967, 909, 910 und seither). Danach 
erfordert grobe Fahrlässigkeit eine be-
sonders grobe und auch subjektiv unent-
schuldbare Pflichtverletzung, die das ge-
wöhnliche Maß an Fahrlässigkeit erheblich 
übersteigt, wobei das Maß der Fahrlässig-
keit in der konkreten Situation insbeson-
dere nach den persönlichen Umständen, 
der Kritikfähigkeit, dem Einsichtsvermö-
gen und Kenntnisstand des Beteiligten wie 
den weiteren besonderen Umständen des 
Falles zu beurteilen ist (vgl. Staudinger – 
Caspers, a.a.O., Rn. 94, 95 m.w.N.). 

aa) Nach dem Vortrag der Parteien und 
dem Ergebnis der erstinstanzlich durch-
geführten Beweisaufnahme ist dem Be-
klagten hieran gemessen ein objektiv grob 
fahrlässiger Pflichtverstoß vorzuwerfen. 

Zunächst steht zwischen den Parteien au-
ßer Streit, dass der Beklagte die Bellriva 
nach der Übernahme des Steuers am frü-
hen Morgen des 17.04.2012 bald nach Be-
ginn der Fahrt wegen des aufziehenden 
Nebels in Radarfahrt steuerte. Der Zeu-
ge D. blieb im Steuerhaus, womit den An-
forderungen an die Besetzung der Brü-
cke bei der Radarfahrt gemäß § 6.32 Nr. 
1 RheinSchPV genügt wurde. Ebenfalls 
außer Streit steht, dass der Beklagte von 
dem Zeugen D. darauf hingewiesen wurde, 
dass das Schiff nach der durch das Tresco-
System auf der Grundlage der GPS-Daten 
angezeigten Position und der Fahrtrich-
tung einen aus dessen Sicht zu weit rechts 
liegenden Kurs befuhr. Diesen Kurs behielt 
das Schiff sodann bis zur Kollision bei.

Das Geschehen fand, wie die aus den Tres-
co-Daten konstruierte Simulation der Fahrt 
der Bellriva zeigt, die das Gericht zusam-
men mit den Verfahrensbeteiligten in der 
Berufungsverhandlung vom 09.02.2015 in 
Augenschein genommen hat, in einem 
Zeitraum von knapp 50 Sekunden statt. 
Um 3:26:29 Uhr fuhr die Bellriva nach den 
GPS-Daten mit einer Geschwindigkeit 
von 21 km/h auf die erste Buhne auf. Um 
3:25:40 Uhr, also 49 Sekunden zuvor, hat-
te das Schiff den bis daher linksweisenden 
Kurs, mit dem die bevorstehende Links-
kurve des Flusses wohl hätte durchfahren 
werden können, bei einer gefahrenen Ge-
schwindigkeit von 21,5 km/h nach Steuer-
bord geändert.

Für den von ihm gewählten und zur Hava-
rie führenden Kurs in Richtung auf und in 
das Buhnenfeld hat der Beklagte keiner-
lei Erklärung angegeben. Im Verfahren 
zweiter Instanz hat er insoweit lediglich 
vortragen lassen, es habe sich dabei um 
eine geringfügige und kurzfristige Fehlein-
schätzung in einer anspruchsvollen Navi-
gationssituation, zumal unter Zeitdruck 
(»Hier geht es schnell«) gehandelt. Dem 
kann jedoch nicht gefolgt werden.

Als Lotse für den Oberrhein und Inhaber 
des Streckenpatents mussten dem Be-
klagten die Lage der Buhnen und der an-
zulegende Kurs für die gefahrlose Passa-
ge bekannt sein. Schließlich stellte seine 
besondere Streckenkenntnis den Grund 
dafür dar, warum dem Beklagten als Lot-
sen das Steuer und damit Befehl und Ver-
antwortung für die Bellriva übergeben 
wurden. Zudem waren der Flusslauf und 
das Buhnenfeld auf dem Tresco-Schirm 
unstreitig klar und deutlich zu erkennen. 
Wenn der Beklagte gleichwohl ohne vor-
getragene oder erkennbare Notwendigkeit 
einen Kurs wählte, der die Bellriva in das 
Buhnenfeld hineinsteuerte und damit zur 
Havarie führte, so stellt dies eine schlecht-
hin unentschuldbare Pflichtverletzung dar, 
die das gewöhnliche Maß der Fahrlässig-
keit erheblich übersteigt. Insoweit schließt 
sich der Senat nach eigener Prüfung den 
überzeugenden Ausführungen des Rhein-
schifffahrtsgerichts Kehl in dem angegrif-
fenen Urteil an, auf die zur Vermeidung 
von Wiederholungen verwiesen werden 
kann.
 
Von einer geringfügigen und kurzfristigen 
Fehleinschätzung kann insoweit schon 
deshalb keine Rede sein, weil der Kollisi-
onskurs ausweislich der aus den Tresco-
Daten konstruierten Simulation der Fahrt 
der Bellriva 49 Sekunden vor der Havarie 
angelegt und trotz eines Hinweises des 
Zeugen D. von dem Beklagten nicht kor-
rigiert wurde. Aber auch ohne diesen Hin-
weis stand dem Beklagten mehr als aus-
reichend Zeit zur Verfügung, den auf dem 
Tresco-Schirm deutlich als zu weit rechts 
liegenden Kurs zu ändern und die Kollision 
damit zu verhindern. Dass ihm dies nicht 
möglich gewesen wäre, hat der Beklag-
te nicht vorgetragen; Gründe hierfür sind 
auch sonst nicht ersichtlich.

Der Umstand, dass die Havarie zur Nacht-
zeit, bei Dunkelheit und dichtem Nebel 
stattgefunden hat, rechtfertigt keine an-
dere Sichtweise. Zwischen den Parteien 
ist unstreitig, dass der Beklagte das Schiff 
in Radarfahrt steuerte. Wenn dies, mög-
licherweise auch wegen einer nur unzu-
reichenden Betonnung des fraglichen 
Rheinstreckenabschnitts, eine besondere 
Schwierigkeit der Navigationsaufgabe be-
gründet hätte, was der Beklagte allerdings 
konkret nicht vorgetragen hat, so hätte der 
Beklagte dem durch eine besonders um-
sichtige Fahrweise und Kursführung Rech-
nung tragen müssen. Insbesondere hätte 
er die Geschwindigkeit des Schiffes soweit 
drosseln müssen, dass eine gefahrlose 
Passage von Buhnenfeldern und Engstel-
len sichergestellt gewesen wäre, erforder-
lichenfalls die Fahrt auch abbrechen müs-
sen. 

bb) Wie bereits ausgeführt, erfordert gro-
be Fahrlässigkeit eine auch subjektiv un-
entschuldbare Pflichtverletzung, die das 

gewöhnliche Maß an Fahrlässigkeit er-
heblich übersteigt, wobei das Maß der 
Fahrlässigkeit in der konkreten Situation 
insbesondere nach den persönlichen Um-
ständen des Beteiligten und den weite-
ren besonderen Umständen des Falles zu 
beurteilen ist (vgl. Staudinger – Caspers, 
a.a.O., Rn. 94, 95 m.w.N.). Da der Beklagte 
vorliegend seine zentrale berufliche Kar-
dinalspflicht als Lotse und verantwortli-
cher Schiffsführer, Schiff, Besatzung und 
Passagiere nicht zu gefährden, objektiv 
verletzt hat, ist der Schluss vom äußeren 
Geschehensablauf und dem Ausmaß des 
objektiven Pflichtverstoßes auf die inneren 
Vorgänge zulässig (vgl. BGH, Urteil vom 17. 
Dezember 2014 – IV ZR 90/13 –, Rn. 20f., 
juris). Danach musste die Klägerin entge-
gen der Ansicht des Beklagten nicht weiter 
zu den persönlichen Umständen, der Kri-
tikfähigkeit, dem Einsichtsvermögen und 
Kenntnisstand des Beklagten wie den wei-
teren besonderen Umständen des Falles 
vortragen und führt insbesondere der Um-
stand, dass sein Versagen für alle Beteilig-
ten völlig unerklärlich war und ist, nicht zu 
einem Freiwerden des Beklagten von der 
Haftung für die Folgen der Havarie. Viel-
mehr oblag es dem Beklagten im Rahmen 
seiner sekundären Darlegungslast, sich 
durch den Vortrag konkreter Umstände zu 
entschuldigen und damit dem Schluss von 
dem groben Verstoß gegen eine berufli-
che Kardinalspflicht auf eine auch subjek-
tiv unentschuldbare Pflichtverletzung die 
Grundlage zu entziehen (vgl. BGH, Urteil 
vom 17. Dezember 2014 – IV ZR 90/13 –, 
Rn. 21, juris). 
Besondere, in der Person des Beklagten 
liegende Umstände, die im vorliegenden 
Fall ein grob fahrlässiges Verhalten in sub-
jektiver Hinsicht entschuldigen könnten, 
hat dieser jedoch, entgegen der Ansicht 
des Rheinschifffahrtsgerichts, weder kon-
kret vorgetragen noch unter Beweis ge-
stellt – solche Umstände sind auch sonst 
nicht zu erkennen. 

Im Verfahren erster Instanz haben sowohl 
die Klägerin als auch der Beklagte eine 
gesundheitliche Beeinträchtigung des Be-
klagten am Tag der Havarie bestritten. Ge-
gen eine solche Beeinträchtigung spricht 
zudem auch der Umstand, dass dem Be-
klagten seine Tauglichkeit als Schiffsfüh-
rer nur vier Wochen vor der Havarie durch 
Dr. M./Straßburg bescheinigt worden war. 
Entgegen der Ansicht des Vorgerichts 
kann eine gesundheitliche Beeinträchti-
gung des Beklagten auch nicht aus dem 
neurologisch-psychiatrischen Gutachten 
des Dr. Bellriva vom 04.02.2013 geschlos-
sen werden, weil der Beklagte zwischen 
der Havarie und der entsprechenden neu-
rologisch-psychiatrischen Untersuchung 
am 27.12.2012 unstreitig (...) erlitten hat 
und anschließend (...) behandelt wurde. 

Den Protokollen der Vernehmungen des 
Beklagten durch die Polizei am frühen 
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Morgen des Unfalltags um 06.45 Uhr und 
nachfolgend erneut um 10.03 Uhr sind kei-
ne Auffälligkeiten im Hinblick auf mögliche 
gesundheitliche Beeinträchtigung des Be-
klagten zu entnehmen. Vielmehr sind vor 
allem in dem Protokoll der polizeilichen 
Vernehmung von 10.03 Uhr sehr detaillier-
te Angaben des Beklagten festgehalten, 
die in sich schlüssig das Bild eines voll-
ständig orientierten Schiffsführers zeigen. 
Die Bekundungen des vernehmenden POK 
W., der den Beklagten in seinem Vermerk 
vom 19.04.2012 nach seinem Eindruck un-
mittelbar nach der Havarie als gebrech-
lich und auffallend unbeteiligt geschildert 
hat, sind nicht geeignet, eine gesundheit-
liche Beeinträchtigung des Beklagten zu 
belegen, die im Rahmen der gebotenen 
Gesamtbetrachtung ein grob fahrlässiges 
Verhalten entschuldigen würde. Denn die 
Wahrnehmungen des POK W. stammen 
aus einer Situation, in der der Beklagte bei 
verständiger Würdigung unter dem Ein-
druck des Unfallgeschehens, der Havarie 

des von ihm gesteuerten Personenschiffs, 
des Wassereinbruchs, der Evakuierung der 
Passagiere und eines massiven Rettungs-
einsatzes stand. Schon angesichts dieser 
Ausnahmesituation sind die Wahrnehmun-
gen des POK W. vom Verhalten des Beklag-
ten nicht geeignet, einen Schluss auf den 
gesundheitlichen Zustand des Beklagten 
vor der Havarie tragfähig zu begründen.

3. Da es sich bei dem erlassenen Grund-
urteil um ein Zwischenurteil handelt, das 
die diesbezügliche endgültige Entschei-
dung über die Berufung durch den Se-
nat lediglich vorbereitet (vgl. BGH, Urt. 
v. 13.12.1989 – VIII ZR 204/82 – Rn. 13, ju-
ris) und durch das die insoweit geltend ge-
machten Ansprüche weder ganz noch zum 
Teil aberkannt oder zuerkannt werden (vgl. 
BGH, Urt. v. 03.11.1978 – VI ZR 61/77 – Rn. 
3, juris), war dem Rechtsmittel zum jetzi-
gen Zeitpunkt weder stattzugeben noch 
war dieses zurückzuweisen. Daher hatte 
auch eine Kostengrundentscheidung so-

wie – mangels vollstreckbaren Inhalts der 
Entscheidung – ein Ausspruch zur vorläufi-
gen Vollstreckbarkeit zu unterbleiben (vgl. 
auch Thomas/Putzo – Reichold, ZPO, 34. 
Aufl. 2013, § 304 Rn. 19).

4. Die Revision war zuzulassen, da die Fra-
ge nach dem Haftungsmaßstab der Bin-
nenlotsen für grob fahrlässiges Verhalten 
angesichts der nach wie vor deutlichen 
Diskrepanz zwischen dem Haftungsrisiko 
und den Lotsgebühren und der gleichfalls 
unverändert festzustellenden Unmöglich-
keit, dieses Risiko zu vernünftigen Prämi-
en zu versichern (vgl. BGH, Urteil vom 20. 
Februar 1989 – II ZR 26/88 –, BGHZ 107, 
32-39, Rn. 18; ZfB 1989, Sammlung Seite 
1256 ff.) zur Fortbildung des Rechts eine 
Entscheidung des Revisionsgerichts erfor-
dert, § 543 Abs. 2 Nr. 2 ZPO.

Mitgeteilt durch Rechtsanwalt  
Fink v. Waldstein, Mannheim
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